
 
 

Fachhochschule Osnabrück 
 

Besonderer Teil der Prüfungsordnung  
für den Diplomstudiengang Wirtschaftsrecht 

an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
 

In der Fassung der Bekanntmachung durch das Präsidium der  
Fachhochschule Osnabrück vom 06.12.2004 

 
 
§ 1 Dauer und Gliederung des Studiums 
(1) 1Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt einschließlich der Diplomprüfung und 
der in das Studium eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten acht Semester (Regelstudienzeit). 
 
(2) 1Das Studium gliedert sich in 
 
1. ein dreisemestriges Grundstudium (erster Studienabschnitt), das mit der Diplomvorprüfung abschließt, 
2. ein fünfsemestriges Hauptstudium (zweiter Studienabschnitt), das mit der Diplomprüfung abschließt; darin ent-

halten ist eine in den Studiengang eingeordnete berufspraktische Tätigkeit, und zwar von je sechs Monaten 
(Praxissemester) in der Regel im vierten und achten Semester. 2Im zweiten Praxissemester soll in der Regel die 
Diplomarbeit angefertigt werden. 

 
(3) 1 Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Studierenden die Diplomvorprüfung im dritten Semester und die 
Diplomprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abschließen können. 
 
(4) 1Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahlpflichtbereichs sowie Lehrveranstaltungen 
nach freier Wahl der Studierenden. 2Der zeitliche Anteil der Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen wird durch die 
Anlagen 1 und 2 zu dieser Prüfungsordnung bestimmt. 3Der Fakultätsrat kann zusätzliche, den Wahlpflichtfächern 
gleichwertige Fächer unter Angabe von Prüfungsleistung und Prüfungsanforderung für einen Zeitraum von höchs-
tens drei Semestern genehmigen. 4Über diesen Zeitraum hinaus bedarf es einer Änderung der Prüfungsordnung. 
 
§ 2 Hochschulgrad 
1Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Hochschule den Hochschulgrad „Diplom-Wirtschaftsjuristin (Fach-
hochschule)“ (abgekürzt „Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH)“) oder „Diplom-Wirtschaftsjurist (Fachhochschule)“ (abgekürzt 
„Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH)“) in der jeweils zutreffenden Sprachform. 2Abweichend von der vorstehenden Verlei-
hungsform ist es auch zulässig, den Hochschulgrad in der Form „Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH)“/“Diplom-
Wirtschaftsjurist (FH)“ zu führen. 
 
§ 3 Art und Umfang der Diplomvorprüfung 
1Art und Anzahl der Prüfungsleistungen sowie der zur Entlastung der Diplomvorprüfung zu erbringenden studienbe-
gleitenden Leistungsnachweise (Prüfungsvorleistungen) sowie die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 1 festge-
legt.  
 
§ 4 Art und Umfang der Diplomprüfung 
1Art und Anzahl der Prüfungsleistungen sowie der zur Entlastung der Diplomprüfung zu erbringenden studienbeglei-
tenden Leistungsnachweise sowie die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 2 festgelegt. 
 
§ 5 Zulassung zu den Prüfungsleistungen der Diplomprüfung 
1Zu den Prüfungsleistungen der Diplomprüfung ist zugelassen, wer Pflichtleistungen der Diplomvorprüfung im Um-
fang von mindestens 70 Leistungspunkten erworben hat.  
 
§ 6 Diplomarbeit 
(1) 1Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer neben den im Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung der Fachhoch-

schule Osnabrück festgelegten Voraussetzungen, mindestens 150 Leistungspunkte erworben hat, darunter die 
Leistungspunkte des Grundstudiums und die des ersten praktischen Studiensemesters.  

 
(2) 1Die Zulassung zur Diplomarbeit ist schriftlich innerhalb der gesetzten Meldefrist zu beantragen.  
 
(3) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Diplomarbeit beträgt drei Monate. 2Im Einzelfall    
 kann auf schriftlich begründeten Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von sechs Mo-
naten verlängert werden. 
 



 

 

2
§ 7 Gesamtergebnis der Diplomprüfung 
(1) 1Die Gesamtnote für die Diplomprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten für die einzelnen Modu-

le und der Note für die Diplomarbeit mit dem Kolloquium. 2Die Note der Schwerpunkte geht mit doppelter Ge-
wichtung, die Diplomarbeit mit dem Kolloquium mit 3 1/3  Gewichtung in die Gesamtnote ein. 

 
 
§ 8 Diploma Supplement 
(1) 1Neben dem Diplomzeugnis erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein englischsprachiges „Diploma  

Supplement“. 
 
(2) 1Zusatzfächer/-modulen werden in das Diploma Supplement  aufgenommen, wenn die entsprechenden Prü- 

fungsleistung und/oder Leistungsnachweise bestanden sind. 2Auf Antrag der oder des Studierenden werden die 
      Ergebnisse der Zusatzfächer/ -module auch im Diplomzeugnis aufgenommen. § 26 Abs.3 ff. der allgemeinen  
      Prüfungsordnung gilt entsprechend. 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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